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Neues helvetisches Tagblatt.
Herausgegeben von Escher und Usteri, Mitgl. der gesezg. Räthe.

Band II. Nro. exi.. Bern» den r. April isoo. (ie. Germinal VM-)

G e s e z g e v u n g.

Großer Rath, is. November.
Präsident: Koch.

(Fortsetzung.)
Escher. Bei der lczten Berathung über die-

sen Gegenstand ist bestimmt worden, daß den
Versteigerungen auch ein Suppléant der Ver-
wàngskammer beiwohnen soll; dieses ist durch-
aus unnüz und kostspielig; ich begehre also, daß
dieser Beschluß zurükgenommen werde. Dage-
gen sind die Versteigerungstage auf zwei herab-
gesezt worden; da nun die Erfahrung zeigt, daß
der Eifer und die Zahl der Käufer sich leicht
nach und nach vermehrt, so begehre ich Wieder-
Herstellung von drei Versteigerungstagen, und
jwat mit der Bestimmung, daß Tage Zwi-.
schenzeit von dem einen auf den andern gelassen
werde, kamst das Resultat des erstem in der
Republik bekannt gemacht, und dadurch vielleicht
neue Käufer gewekt werden können.

Herzog von Eff. stimmt Eschcrs 'erster Be-

Anderwerth ist Herzogs Meinung, weil
die Vermehrung der Versteigerungstage unnöthi-
ge Unkosten verursachen würde.

G rafwill die Zahl der Versteigerungstage nicht
festsetzen, sondern nach der verschiedenen Uebung
der Kantone dem Direktorium hierüber völlige
Freiheit lassen.

Iomini stimmt ganz Secretan bei.
Herzog von Eff. beharrt auf seiner Mei-

nung, der auch Oefch beistimmt.
Nüce. Aller guten Dinge sind drei, und

so stimme ich Eschern bei, doch bin ich auch
Secretans Meinung, daß nichts heimlich und
unter der Hand abgeschlossen werde, dcnn J. I.
Rousseau hat schon gesagt : oft habe man die
Ohren in den Händen ; um meine werthen
Freunde Escher und Secretan zu vereinigen,
trage ich darauf an, zwischen der ersten und
zweiten Steigerung 8 Tage, und zwischen der
zweiten und dritten Steigerung Tage Zeit
zu lassen.

Es wird beschlossen, alle heimlichen Versteige-
rungen und Aàctungen abzustellen; keine Sup-

merknng bei, allem die Vermehrung der Ver- vleanten der Verwallnngskammcrn zu den Ver-
stssqerungslage gefällt ihm nicht, weil die Kauf-^'^rmgen zu senden ; 3 Versteigerungen zu
lustigen immer die lczte Versteigerung abmatten^""', ^"chcn denen 8 und ,4 Tage Zwi-
werden, und also diese Einrichtung zu nichts,
als zu Vermehrung der Unkosten dienen würde.

Secretan unterstüzt Eschers Antrag, indem
,e mehr Publizität die Verkäufe haben, desto
hover wird der Vcrkaufprciß kommen, dagegen
wünscht er die Zwischenzeit der Versteiger.mqcn
nicht auf r-t Tage zu erhöhen. Jominis Bei-
saz§ will er dahin ausdebnen, daß durchaus nach
dteicr dritten öffentlichen Versteigerung keine
heimlichen Anerluetnngen mehr angenommen,

Litterarische Gesellschaft des
Cantons Luzern.

Fünfzigste Sitzung, den 23. Ienner.
Präsident: Crauer.

Koch hält noch einen Diseurs über die Frage:sorbö^warum die alte Schweizerfrciheit so laug ae-
fest« e,-, v-

Resultat ars endlich>dauert habe, und die jetzige ihrem Ende sich"^ werde. !scho„ zu nähern drohe? - Aus dem für dieses
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